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1 Begrissung und Information
1.1 Einfuhrung

Schulthess-Grabs, Prasidentin der vorberatenden Kommission, begriisst die Mitglieder der vor-
beratenden Kommission und folgende Personen:

Regierungsrat Christof Hartmann, Vorsteher Sicherheits- und Justizdepartement;

Claude Eugster, Generalsekretar, Sicherheits- und Justizdepartement;

Claudia Wetter, Prasidentin Kantonsgericht;

Martin Bauer, Generalsekretar Kantonsgericht;

Sandra Brihwiler-Stefanovic, Geschéftsfuhrerin, Parlamentsdienste;

Livia Osterwalder, Stv. Geschaftsflihrerin, Parlamentsdienste.

Seit der Kommissionsbestellung in der Herbstsession nahm der Kantonsratsprasident folgende
Ersatzwahl in die vorberatende Kommission vor:
— Jans-St.Gallen anstelle von Simmler-St.Gallen.

Fir die heutige Sitzung hat sich Trudy Cozzio-St.Gallen entschuldigt. Ich stelle fest, dass die
vorberatende Kommission beratungsfahig ist. Wir behandeln Botschaft und Entwurf der
Regierung «VII. Nachtrag zum Gerichtsgesetz (Wohnsitzpflicht)» vom 12. August 2025. Der
vorberatenden Kommission wurden nach der Zustellung der Einladung keine zuséatzlichen Un-
terlagen verteilt bzw. zugestellt.

Ich weise darauf hin, dass die Beratung elektronisch aufgezeichnet wird, was der Geschéftsfih-
rung die Fertigstellung des Protokolls erleichtert. Deshalb bitte ich Sie, nur zu sprechen, wenn
ich Ihnen das Wort erteile. Die Geschaftsfiihrung dankt fir die Abgabe der Manuskripte insbe-
sondere zur allgemeinen Diskussion. Fir das Protokoll gilt das gesprochene Wort. Eine weitere
Information, vor allem als Hinweis fur die Mitglieder, die zum ersten Mal in einer vorberatenden
Kommission mitwirken: Sowohl die Kommissionsberatungen nach Art. 59 des Geschéftsregle-
ments des Kantonsrates (sGS 131.11; abgekiirzt GeschKR) als auch das Kommissionsproto-
koll nach Art. 67 GeschKR sind vertraulich. Erst mit der Rechtsguiltigkeit rechtsetzender Er-
lasse, nach Ablauf der Referendumstrist, entfallt die Vertraulichkeit.

Zu Beginn wird die vorberatende Kommission eine Einfihrung durch den zustandigen
Regierungsrat sowie die Prasidentin des Kantonsgerichtes in die Vorlage erhalten, danach fuhrt
sie eine allgemeine Diskussion anstelle einer Eintretensdiskussion. Anschliessend fuhrt die vor-
beratende Kommission die Spezialdiskussion sowie die Gesamtabstimmung durch.

Die Kommissionsprasidentin schliesst die Einfihrung mit einigen administrativen Hinweisen.

1.2 Interessenbindungen
Ich gehe als Kommissionsprasidentin mit gutem Beispiel voran und lege meine Interessenbin-
dungen offen: Ich bin Mitglied der Rechtspflegekommission.

Ich bitte die Kommissionsmitglieder, die eigenen Interessenbindungen, soweit sie einen Zusam-
menhang zum Geschaft haben, im Rahmen ihres Votums offenzulegen.
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2 Einfihrung und Vorstellung der Vorlage

Regierungsrat Hartmann: Im Rahmen der Berichterstattung 2024 der Rechtspflegekommission
lag der Auftrag vor, die bestehende Ordnung der Wohnsitzpflicht der haupt- und teilamtlichen
Kreisrichterinnen und Kreisrichter anzuschauen sowie die Wohnsitzpflicht auf den Kanton aus-
zudehnen. Der Kantonsrat hat in der Aufraumsession 2024 dem Antrag zugestimmt. Das Si-
cherheits- und Justizdepartement hat zusammen mit den Gerichten die Vorlage erarbeitet und
sie wurde von der Regierung verabschiedet. Uns war es wichtig, dass die Wohnsitzfrage ge-
klart ist, bevor es in die Ausschreibung der Gesamterneuerungswahlen der Kreisgerichte fir die
neue Amtsdauer geht. Die Ausschreibung erfolgt im nachstem Jahr und wir mochten die L6-
sung bereits umsetzen, sofern sie vom Kantonsrat so verabschiedet wird.

Claudia Wetter: Ausfiihrungen gemass Prasentation (Folien 1-12).

Fragen zur Prasentation

Benz-St.Gallen: Ich habe einige Fragen zur neuen Regelung der Wahl von Fachrichterinnen.
Diese wurde Uberraschend in die Botschaft eingefligt. Es klingt nicht kompliziert, aber ich ver-
stehe sie nicht. Welche Falle behandelt das Schiedsgericht? Wie viele Félle sind es im Jahr?
Ich habe es im Reglement liber Organisation und Geschéaftsgang des Versicherungsgerichtes
(sGS 941.114) nicht herausgefunden: Wird die Préasidentin oder der Prasident des Schiedsge-
richtes je Fall oder fur eine gewisse Amtszeit gewahlt? Weshalb wurde diese nicht schon lange
angepasst?

Claudia Wetter: Die erste Frage war, was das fur Félle sind und die zweite Frage wie viele? Die
gesetzliche Grundlage fiir das Schiedsgericht bildet das eidgendssische Sozialversicherungs-
recht. Es muss ein Schiedsgericht geben. Die Parteien bei diesen Fallen sind Leistungserbrin-
ger und Versicherungstréager. Ich habe nachgefragt und es sind nicht viele Falle: Im Jahr 2024
waren es vier und im Jahr 2025 bis jetzt einer.

Die Préasidentin oder der Prasident des Schiedsgerichts wird fir eine Amtsdauer und nicht je
Fall gewahlt. Die Fachrichterinnen und Fachrichter kann man sich wie die Experten im Zivilpro-
zess vorstellen, die explizit fir eine Expertise gewahlt werden. Diese Fachkrafte werden je Fall
und nicht grundsatzlich fir mehrere Félle gewabhlt.

Bisig-Rapperswil-Jona: Meine Frage geht in die gleiche Richtung: Ich verstehe diese Regelung
nicht. Kénnen Sie weiter ausholen, was das Schiedsgericht im Unterschied zum Versicherungs-
gericht macht?

Claudia Wetter: Das Schiedsgericht ist vom Bundesrecht vorgeschrieben. Ein konkreter Fall ist,
wenn ein Leistungserbringer — wie z.B. ein Arzt — einen Konflikt mit einer Versicherung wie der
Krankenkasse hat. Das Versicherungsgericht behandelt in der Regel Féalle von Patientinnen
und Patienten und nicht von Leistungserbringern. Als Fachrichter braucht es z.B. einen Medizi-
ner, der den konkreten Sachverhalt beurteilen kann. Das Fachwissen ist beim Gericht oft nicht
vorhanden und dann sucht man fallspezifisch einen Fachrichter im Bereich wie z.B. der Ortho-
padie. Deshalb brachte ich den Vergleich eines Experten im Zivilrecht, in dem man z.B. auch
einen Bauspezialisten beiziehen muss.

Romer-Jud-Benken: Die Rechtspflegekommission hat mit ihrem Antrag auch die Intention, dass
die Kleinraumigkeit der Kreisgerichte angeschaut wird. Dabei hat sich eine weitere Anderung
abgezeichnet: Wieso hat man die Wohnsitzpflicht bei den nebenamtlichen Richtern immer noch
auf den Gerichtskreis begrenzt, obwohl von der Rechtspflegekommission keine derartige For-
derung gestellt wurde?

4/18



Regierungsrat Hartmann: Als der Bericht der Rechtspflegekommission in der Aufraumsession
2024 behandelt wurde, gab es aus einer Partei Bedenken, die Wohnsitzpflicht der Kreisrichte-
rinnen und Kreisrichter auf den Kanton auszuweiten. Das Sicherheits- und Justizdepartement
hat das Anliegen geprift und es wurde entschieden, die Lockerung lediglich bei den haupt- und
den teilamtlichen Kreisrichterinnen und Kreisrichtern umzusetzen. Bei den nebenamtlichen
Richtern belasst man die Wohnsitzpflicht im Gerichtskreis. Das ist ein politischer Kompromiss,
den wir aufgenommen haben.

Gmdr-Bitschwil-Ganterschwil: Wenn es ein politischer Kompromiss war, schliesse ich daraus,
dass es keinen sachlichen Grund gab, den Entwurf so vorzulegen, dass ein Unterschied bei der
Wohnsitzpflicht zwischen haupt- und teilamtlichen einerseits und nebenamtlichen Kreisrichterin-
nen und Kreisrichtern andererseits gemacht wird.

Regierungsrat Hartmann: Zum Begriff politischer Kompromiss: Wir haben keine Vernehmlas-
sung zum vorliegenden Nachtrag durchgefihrt, sondern das aufgenommen, was in der Ratsde-
batte gesagt wurde. Bezliglich Fachkraftemangel, der von der Rechtspflegekommission aufge-
bracht wurde, haben wir den Sachverhalt so verstanden, dass dieser v.a. bei den haupt- und
teilamtlichen Kreisrichterinnen und Kreisrichtern ein Problem darstellt und weniger bei den ne-
benamtlichen Kreisrichterinnen und Kreisrichtern. Der Kantonsrat ist der Gesetzgeber und kann
abschliessend dartiber entscheiden.

3 Allgemeine Diskussion

SVP-Delegation

Huber-Wildhaus-Alt St.Johann (im Namen der Mehrheit der SVP-Delegation): Auf die Vorlage
ist nicht einzutreten.

Ich lege meine Interessen offen: Ich bin Prasident der SVP-Kreispartei Toggenburg und habe in
dieser Funktion gelegentlich mit der Rekrutierung von Kandidatinnen und Kandidaten fiir die
Kreisgerichte, in meinem Fall ist es das Kreisgericht Toggenburg, zu tun. Somit kenne ich aus
personlicher Erfahrung die Schwierigkeiten, die sich teilweise beim Rekrutierungsprozess von
geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten bei Ersatz oder Erneuerungswahlen von haupt- oder
teilamtlichen Kreisrichterinnen und Kreisrichtern stellen kénnen. Die Motivation hinter dem vom
Kantonsrat bestéatigten Auftrag der Rechtspflegekommission mit der Lockerung der Wohnsitz-
pflicht die Menge von potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern zu erweitern, kann ich nach-
vollziehen. Aber das ist nur eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist der institutionelle Auf-
bau unseres Gerichtswesens im Kanton St.Gallen. Der Aspekt ist vor lauter Fachkraftemangel,
Personalpool, Flexibilitat, Vereinbarung von Beruf und Familie usw. in der Botschaft der Regie-
rung deutlich zu kurz gekommen. Darum mdochte ich im Eintretensvotum der SVP-Delegation
einige Erganzungen zur institutionellen Grundlage der Wohnsitzpflicht anbringen, welche man
in der Botschaft der Regierung vergebens sucht.

Im Bundesbrief aus dem Jahr 1291 ist zu lesen: «Wir haben auch einhellig gelobt und festge-
setzt, dass wir in den Télern durchaus keinen Richter, der [...] nicht unserer Einwohner oder
Landsmann ist, annehmen sollen.» Aus dem einstigen Widerstand gegen fremde Firste und
Vogte wird bis heute auf allen Staatsebenen der demokratische Grundgedanke mitgetragen,
dass die Staatsgewalt durch die Staatsunterworfenen selbst ausgelbt wird. Jetzt werden Sie
einwenden, dass bei der Ausweitung der Wohnsitzpflicht auf das ganze Kantonsgebiet nicht
von fremden Richtern die Rede sein kann. Aber genau in diesem Punkt liegt die Meinungsver-
schiedenheit zum Thema Wohnsitzpflicht. Die Kreisgerichte im Kanton St.Gallen sind nach un-
serer Ansicht nicht blosse Aussenstandorte der kantonalen Justiz. Sie haben klare Zustandig-
keiten fur gesetzlich definierte Gemeinden, welche mit den Wabhlkreisen tUbereinstimmen, nach
denen auch unser Kantonsrat zusammengesetzt ist. Das gilt auch fir den Wabhlkreis Werden-
berg-Sarganserland mit der Ausnahme, dass dort zwei Wahlkreise einen Gerichtskreis bilden.
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In der Justizreform im Jahr 2007 hat der Kantonsrat an der Institution des Kreisgerichts mit Ver-
weis auf die geografischen und regionalpolitischen Gegebenheiten bewusst festgehalten. Die
bereits seit dem Jahr 1987 bestehende Wohnsitzpflicht hat man aufgrund des Bediirfnisses der
besonderen Verbundenheit zum Wabhlkreis nicht geandert.

Aus Sicht der Mehrheit der SVP-Delegation tun wir gut daran, am bewahrten System festzuhal-
ten. Denn das heutige System ist konsequent. Kreisgerichte sind als erstinstanzliche Gerichte
zustandig fir die Gemeinden im Wabhlkreis. Die Richterinnen und Richter werden durch die
Stimmberechtigten im Wahlkreis gewahlt und sie selbst wohnen in diesem Wahlkreis. Die
zweite Instanz bildet das Kantonsgericht, dazu urteilen analog Richterinnen und Richter, welche
im Kanton St.Gallen wohnen und von der St.Galler Legislative gewahlt werden.

Das Gleiche gilt auch auf Bundesebene. Die Legislative im Bund wahlt die Richterinnen und
Richter an das Bundesgericht. Die Richter haben einen Wohnsitz in der Schweiz. Damit wird
auf allen Stufen konsequent vollzogen, dass die Richterinnen und Richter auch gleichzeitig
Rechtsunterworfene vom zusténdigen Gerichtskreis sind. Sie kénnten jetzt sagen, dass die
Kreisgerichte nicht mehr zeitgemass und durch erstinstanzliche Kantonsgerichte zu ersetzen
sind, welche fiir das ganze Kantonsgebiet als ein Wahlkreis urteilen. Unter so einer Regelung
wirde die geografische und regionalpolitische Verankerung stark leiden, aber eine solche Re-
gelung ware zumindest eine konsequente Umsetzung des Anliegens.

Einen solchen Systemwechsel beantragt die Vorlage nicht. Vielmehr I6st sie eine konkrete
Frage, die Frage der Wohnsitzpflicht, isoliert aus einem bestehenden Gesamtkonstrukt heraus.
Das ist aus unserer Sicht nicht nur inkonsequent, sondern widerspricht dem institutionellen Auf-
bau unseres erstinstanzlichen Kreises.

SP-GRUNE-GLP-Delegation

Benz-St.Gallen (im Namen der SP-GRUNE-GLP-Delegation): Auf die Vorlage ist einzutreten.
Ich lege meinte Interessen offen: Ich bin Mitglied der Rechtspflegekommission und Mitglied der
Uberparteilichen Gruppe zur Findung von Kreisrichterinnen im Gerichtsbezirk St.Gallen. Zudem
bin ich Anwaltin mit Interesse an einem gut funktionierenden Kreisgericht.

Wir danken fur die schlanke und trotzdem umfassende Botschaft und insbesondere fir den
wichtigen Hinweis auf die Mehrfachkandidaturen bei Gesamterneuerungswahlen. Unsere Dele-
gation unterstitzt die Anderung des Gerichtsgesetzes im Hinblick auf die Aufhebung der Wohn-
sitzpflicht fur die Kreisrichterinnen und Kreisrichter im Haupt- und Teilamt.

Der Rekrutierungspool wird grosser. Das ist aufgrund der Erfahrungen wichtig und damit wird
die Voraussetzung gestarkt, dass die Kreisgerichte auch in Zukunft mit den fahigsten Richterin-
nen und Richtern besetzt werden kdnnen. Die richterliche Unabhéangigkeit wird damit gestarkt.
Die Anregung der SVP-Delegation, mehrfach kandidierende Richterinnen und Richter der Wahl
auszuschliessen, scheint uns unterstiitzungswirdig. Wir werden uns nach der Spezialdiskus-
sion in dieser Frage festlegen. Wir finden es richtig, dass ein Unterschied zwischen haupt- und
nebenamtlichen Richterinnen und Richter gemacht wird und letztere weiterhin im Gerichtskreis
wohnen mussen. Nebenamtliche Richterinnen und Richter sind keine juristischen Fachperso-
nen bzw. massten keine sein, werden aber immer mehr zu juristischen Fachpersonen. Es ist
wichtig, dass sie im Gerichtskreis bekannt sind und man weiss, um wen es sich handelt. Bei
hauptamtlichen Richterinnen und Richtern hat man zumindest die Sicherheit, dass sie eine ju-
ristische Ausbildung haben und kompetent sind. Mit der vorgesehenen Anpassung, dass die
nebenamtlichen Versicherungsrichterinnen und Versicherungsrichter in Zukunft vom Kantonsrat
vereidigt werden, sind wir ebenfalls einverstanden. Es entspricht dem Status des Versiche-
rungsgerichts als obere Kantonalinstanz. Alle drei oberen Gerichte sollen gleichbehandelt wer-
den. Die Anderung der Wahl der Fachrichterinnen und Fachrichter im Versicherungsgericht hat
uns Kopfzerbrechen bereitet, weil wir mit dieser Situation nicht vertraut sind. Wir haben heute
auf unsere Fragen Antwort bekommen und werden uns in der Pause beraten, wie wir uns zu
dieser Anderung stellen mochten.
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Die Mitte-EVP-Delegation

Romer-Benken (im Namen der Die Mitte-EVP-Delegation): Auf die Vorlage ist einzutreten.

Ich lege meine Interessen offen: Ich bin Mitglied der Rechtspflegekommission.

Wir danken der Regierung fir die sauber ausgearbeitete Botschaft und den Entwurf fir die An-
passung des Gerichtsgesetzes. Die Mitte-EVP-Delegation unterstitzt die Vorlage der Ausdeh-
nung der Wohnsitzpflicht der Kreisrichterinnen und den Kreisrichter auf den ganzen Kanton. Die
Kreisrichterinnen und Kreisrichter sind in ihrer taglichen Arbeit mit dem Bundes- und Kantons-
recht vertraut. Aus diesem Grund ist eine kleinrdumige Wohnsitzpflicht im Wahlkreis bedeu-
tungslos und unwesentlich. Diese Vorlage erlaubt es, uns von alten Zopfen zu I6sen und zeitge-
masse Strukturen zu schaffen, damit sich die Rekrutierung von neuen Kreisrichterinnen und
Kreisrichter auf Fachkompetenz und Geeignetheit konzentrieren kann. Bei den nebenamtlichen
Kreisrichterinnen und Kreisrichter soll die Wohnsitzpflicht im értlichen Zustandigkeitsbereich
nicht gelockert werden. Die Laienrichterinnen und Laienrichter komplettieren die Gerichtsver-
handlung v.a. mit spezifischer Berufskompetenz, mit Lebenserfahrung und gesundem Men-
schenverstand. Die Gebundenheit an den 6rtlichen Zustandigkeitsbereich sollte kein Erschwer-
nis bei der Rekrutierung sein. Wir werden in der Spezialdiskussion noch genauer darauf einge-
hen.

FDP-Delegation

Bartl-Widnau (im Namen der FDP-Delegation): Auf die Vorlage ist einzutreten.

Ich lege meine Interessen offen: Ich bin Mitglied der Rechtspflegekommission.

Wir bedanken uns bei der Regierung fiir die Botschaft, sie ist klar und erfillt den Wunsch der
Rechtspflegekommission bzw. des Kantonsrates, welche die Wohnsitzerfordernis fir vollamtli-
che Richterinnen und Richter auf den Kanton St.Gallen festlegt und die Einschrénkung auf den
Gerichtskreis aufhebt. Weiterhin gelten soll die Wohnsitzpflicht fir die nebenamtlichen Richte-
rinnen und Richter, das erachten wir fir sinnvoll und korrekt. Wir unterstiitzen die Erh6hung des
Potenzials vorzuglicher Kandidaturen fur die wichtigen Stellen bei Gerichten ausdricklich. Ent-
scheidend fir ein funktionierendes Gerichtswesen sind u.a. fahige, bestens geeignete Richte-
rinnen und Richter. Ziel und oberstes Gebot ist die bestmdgliche Besetzung dieser Spruchkér-
per und relevant sind dabei juristische Fachkompetenz, personliche Qualitat sowie Unabhén-
gigkeit. Ein Entscheid soll ideologiefrei sein. Unter das Kriterium der Qualitat fallt insbesondere
die Sachverhaltskenntnis, worin die Kenntnis der drtlichen Verhéltnisse miteingeschlossen ist.
Das erfolgt heute bereits regelmassig mittels Befragungen der Parteien und der Zeugen wie
auch mit Augenscheinen vor Ort. Es besteht keine Gefahr, dass z.B. ein in Rithi wohnhafter
Einzelrichter am Kreisgericht Wil einen juristisch falschen Entscheid fallt, nur weil er 70 Auto-
bahnkilometer entfernt wohnt. Entscheidend ist, ob das Gericht einen korrekten Entscheid fallt.
Notabene treffen auch wir im Kantonsrat Entscheidungen fir den gesamten Kanton und nicht
nur fur unseren Wabhlkreis. Die Nahe zur Bevolkerung ist nicht vom Wohnsitz der Richterinnen
und Richtern abhéngig.

Die mit dem massgeblich grosseren Einzugsgebiet hohere Auswahl an geeigneten Kandidaten
muss dazu fiihren, dass ausschliesslich ausgezeichnete Kandidaturen zur Wabhl stehen. Die
vertretenen Parteien sind fur die Auswahl dieser Kandidaten zustandig. Dies war in der Vergan-
genheit nicht immer einfach, trotz rechnerischem Anspruch, vorziigliche Kandidaten zu stellen.
Oftmals wurde die geeignete Person durch das Wohnsitzerfordernis gehindert. Die Kinder wa-
ren schon in der Schule und man wollte sie nicht herausnehmen oder man hatte bereits ein Ei-
genheim erworben. Das hat dazu gefihrt, dass sehr gute Leute sich nicht bewerben durften.
Vor diesem Hintergrund ist es sinnvoll und auch sachgerecht, den Pool an mdglichen Kandida-
tinnen und Kandidaten zu vergréssern. Eine erhdhte Zahl an Kandidaturen erh6éht zudem die
Wabhlfreiheit der Bevdlkerung.

Bereits heute kennen diverse Kantone das Wohnsitzerfordernis im Kanton und schranken diese
nicht zusatzlich auf den Wahl- oder Gerichtskreis ein. Es sind keine negativen Erfahrungen vor-
handen, dass die Gerichte mangels Wohnsitzes vor Ort falsche oder schlechte Entscheidungen
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treffen. Entsprechend ist auch von der zweiten Gerichtsinstanz nicht bekannt, dass sie falsche

Entscheidungen treffen. Auch sie kann, soweit notwendig, ohne Probleme die lokalen Verhalt-

nisse feststellen. Korrekt ist, dass keine Person an zwei verschiedenen Gerichten tatig sein soll
und die vorgesehene Hilfestellung fiir die Kandidierenden, in Form einer Vorprifung dieser Vo-
raussetzung durch die Staatskanzlei, erachten wir als sinnvoll.

4 Spezialdiskussion
4.1 Beratung Botschaft

Abschnitt 2.1 (Haupt- und teilamtliche Kreisrichterinnen und Kreisrichter)
Schuler-Mosnang: Auf der dritten Seite der Botschaft heisst es unten: «Fir die Gerichte mit ei-
ner Zustandigkeit fir den ganzen Kanton (Kantonsgericht, Verwaltungsgericht, Versicherungs-
gericht und Verwaltungsrekurskommission) andert sich damit nichts, da fiir diese Richterinnen
und Richter bereits jetzt eine Wohnsitzpflicht im Kanton gilt.» Anschliessend wird Bezug auf die
Ausnahme im Art. 25, Abs. 3 genommen. Wir passen Art. 25, Abs. 2 an, welcher neu vorsieht,
dass alle Richter «im Kanton» wohnen sollen. Den Abs. 3 lassen wir unveréandert. Dieser sieht
vor, dass die Richter der Verwaltungsrekurskommission und des Versicherungsgerichtes «nicht
im ortlichen Zustandigkeitsbereich» des Gerichtes wohnen muissen und ausserkantonal einen
Wohnsitz haben kénnen. Es ist missverstandlich formuliert, wenn die Ausnahme nicht gleich
wie der Grundsatz formuliert ist. Es musste im Abs. 3 heissen: «nicht im Kanton wohnen».
Meine Frage an das Verwaltungsgericht bzw. das Kantonsgericht: Wurde dies bedacht und ist
dieser Umstand bewusst?

Martin Bauer: Mir ist nicht bekannt, dass es ausdricklich bedacht wurde. Fakt ist, es kann auch
ein ausserkantonaler Wohnsitz sein. Die Begrindung ist das Finden von Personen, die spezi-
elle fachliche Qualifikationen haben. Wenn man den Wortlaut anpassen mochte, kénnte man
das jetzt machen. Das ware konsequent.

Kommissionsprasidentin: Stellen Sie einen Antrag, Schuler-Mosnang?

Schuler-Mosnang: Es war eine Riickfrage. Anschliessend im Gesetz wirden wir einen entspre-
chenden Antrag stellen, dass im Art. 25, Abs. 3 anstelle des Wordings «nicht im ortlichen Zu-
sténdigkeitsbereich wohnen» «nicht im Kanton wohnen» verwendet wird. Dies entspricht den
Tatsachen, wie sie heute schon gelebt werden.

Vogel-Butschwil-Ganterschwil: Ich habe eine Frage zu Seite 3 dieser Botschaft, welche mit ins-
gesamt neun Seiten relativ schmal ist. Es kommt viermal das Wort «Fachkraftemangel» vor.
Die Regierung als Verfasserin dieser Botschaft hat den «Fachkraftemangel» zu einem «Fach-
kraftemangel im Bereich der juristischen Berufe» ausgeweitet.

In der Berichterstattung der Rechtspflegekommission 2024 war nur von der Ausdehnung der
Rekrutierungspools die Rede. Wie kommt man auf einen Fachkraftemangel des gesamten Be-
reich der juristischen Berufe, wie er mehrfach in dieser Botschaft betont wurde?

Regierungsrat Hartmann: Der erwéahnte Fachkraftemangel aus dem Jahresbericht der Rechts-
pflegekommission sehen wir auch bei uns im Sicherheits- und Justizdepartement, in den Am-
tern und auch in anderen Bereichen. Spezialistinnen und Spezialisten zu finden, welche einen
juristischen Hintergrund haben, ist in den letzten Jahren schwieriger geworden, wie z.B. in der
Staatsanwaltschaft, aber auch in gewissen Positionen bei der Kantonspolizei. Es gab Wortmel-
dungen, dass es nicht nur beim Kreisgericht schwierig ist, Personen zu finden. Der Sprecher
der FDP-Delegation hat die schwierige Suche nach geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten
ebenfalls erwéhnt.
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Vogel-Butschwil-Ganterschwil: Seit dem Jahr 2002 sind 1,54 Mio. Menschen aus dem EU-
Raum als Fachkréfte zugewandert. Trotzdem haben wir Fachkraftemangel auf allen Stufen.
Nun auch bei den juristischen Berufen, wie Sie schreiben. Meine Anschlussfrage lautet: Wie
kann das sein?

Regierungsrat Hartmann: Dies ist eine Frage, die sich Uberall stellt. Das ist nicht der Raum,
dies zu diskutieren.

Claudia Wetter: Wir spiren beim Kantonsgericht und auch bei anderen Gerichten ebenfalls
Fachkraftemangel auf juristischer Ebene, z.B. bei der Suche nach Gerichtsschreiberinnen oder
Gerichtsschreiber. Wir haben wenige Bewerbungen, finden in der Regel schon jemanden, aber
es ist nicht mehr so einfach. Wir mussten eine Stelle auch schon mehrfach ausschreiben.

Zu den eingewanderten Fachkréften: Es ist beim juristischen Beruf wie bei einem Kreisgericht
s0, dass man in der Regel in der Schweiz studiert und in der Schweiz Erfahrungen gesammelt
haben muss. Man braucht Kenntnisse vom Schweizer Recht und nicht jene, eines anderen
Landes. Mit Juristinnen und Juristen aus anderen Staaten funktioniert es nicht.

Abschnitt 3 (Vollzugsbeginn)

Huber-Wildhaus-Alt St.Johann: Zum Vollzugsbeginn: Aus meiner Sicht macht es Sinn, den Voll-
zug auf das Datum der Gesamterneuerungswahlen zu legen. Gleichzeitig muss man sich be-
wusst sein, dass dies fir die Gesamterneuerungswahlen eine gewisse Nervositat und Verande-
rung bringen kann. Hat man in der Erarbeitung der Botschaft angeschaut, welche Auswirkun-
gen so ein Systemwechsel in anderen Kantonen hatte? Als Stichwort nenne ich «Kandidaten-
flut» oder die Mdglichkeit, die Kandidaturen durch die zustandigen Kreisparteien zu koordinie-
ren und zu prifen. Gibt es Erfahrungen aus anderen Kantonen?

Regierungsrat Hartmann: Ich kann nicht sagen, ob es Erfahrungen aus anderen Kantonen gibt.
Wir haben das bei dieser Vorlage nicht angeschaut.

Abschnitt 4 (Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen)
Bisig-Rapperswil-Jona: Ich lege meine Interessen offen, ich bin ebenfalls Mitglied der Rechts-
pflegekommission.

Im bisherigen Art. 25 GerG wird noch in Abs. 2 statuiert, dass es beziglich der Wohnsitzpflicht
auch Ausnahmen geben kann. Wie wird diese heute angewendet und wie viele Personen profi-
tieren von dieser Ausnahme? Wie funktioniert das? Sind diese Ausnahmen zeitlich gebunden
und werden diese Person zeitnah angewiesen ihren Wohnsitz in den Kanton zu verlegen?

Regierungsrat Hartmann: Im Juni 2024 hat es Ersatzwahlen in die Kreisgerichte gegeben und
da habe ich zwei Ausnahmen bewilligt. Diese sind aber auf eine gewisse Zeitdauer beschrankt.
Ich glaube es waren jeweils sechs bzw. neun Monate. Was vor meiner Zeit als Departements-
vorsteher war, kann ich nicht beurteilen.

Romer-Jud-Benken: Ich hatte das Geflihl, dass die Mehrheit der SVP-Delegation fur Nichtein-
treten war. Missten wir nicht nun dartber abstimmen?

Sandra Bruhwiler-Stefanovic: In der vorberatenden Kommission erfolgt die Abstimmung am
Ende der Spezialdiskussion, im Unterschied zur Session bzw. Beratung im Kantonsrat, wo zu
Beginn Uber das Eintreten abgestimmt wird und das Geschéft im Falle einer Ablehnung als er-
ledigt gilt. In der vorberatenden Kommission hingegen wird tUber den Antrag auf Eintreten oder
Nichteintreten erst am Ende mittels Gesamtabstimmung entschieden.
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4.2 Beratung Entwurf

Art. 25 (Wahlfahigkeit)
Romer-Jud-Benken: Ich beantrage, im Namen der Mitte-EVP-Delegation, Art. 25 Abs. 2" zu
streichen:

Die Mitte-EVP-Delegation ist der Meinung, dass es — wie bei den haupt- und teilamtlichen
Kreisrichterinnen und Kreisrichter keine Ortsvertrautheit braucht. Vielmehr ist es wichtig, dass
die Laienrichterinnen und Laienrichter mit ihrer Berufs- und Lebenserfahrung ein Gericht bei der
Urteilsfindung vervollstandigen. Wie auch bei den haupt- und teilamtlichen Kreisrichterinnen
und Kreisrichtern soll das Erschwernis der Wohnsitzpflicht im Gerichtskreis keine Rolle spielen.
Wir stellen darum den Antrag, Art. 25 Abs. 2° zu streichen, damit das Feld offen ist und wir uns
bei der Rekrutierung auf Fachkompetenz, gesunden Menschenverstand und Lebenserfahrung
konzentrieren kdnnen.

Louis Ivan-Nesslau: Der Antrag der Mitte-EVP-Delegation abzulehnen.

Ich lege meine Interessen offen, ich bin Mitglied der Rechtspflegekommission und in der SVP-
Fraktion zustéandig fur die Richterwahlen.

Damit wirden wir die Beschrénkung der Wohnsitzpflicht auch fir die nebenamtlichen Richterin-
nen und Richter aufheben. Vielleicht mussen wir uns fragen, welches Problem wir mit dieser
Vorlage zu I6sen versuchen. Es ist ein Problem, dass wir zu wenig Kandidatinnen und Kandida-
ten haben und das betrifft auch vor allem die hauptamtlichen Kreisrichterinnen und Kreisrichter,
nicht die nebenamtlichen. Darum sollten wir es dementsprechend beschranken. Es ist keine
Anpassung notwendig. Wir wiirden damit generell etwas am System ritteln. Fir was sind die
nebenamtlichen Richterinnen und Richter eigentlich da? Romer-Jud-Benken hat es bereits ge-
sagt, sie haben Lebenserfahrung. Fir uns bringen die Leute auch die drtliche Gebundenheit mit
und das ist es ein Vorteil. Ansonsten wirden wir das ganze Laienrichtertum hinterfragen, wenn
man das Amt auf Personen im ganzen Kanton erweitern wirde. Fir mich ist das eine zwin-
gende Bedingung dieser Vorlage. Unser Delegationssprecher hat einleitend erwéahnt, dass wir
uns delegationsintern beziiglich dieser Vorlage nicht hundertprozentig einig sind. Ich gehore zu
einer Minderheit, die die Vorlage unterstiitzt. Fir mich ist es eine zwingende Bedingung, dass
die nebenamtlichen Kreisrichterinnen und Kreisrichter nicht auch noch mit hineingenommen
werden.

Schuler-Mosnang (im Namen der FDP-Delegation): Der Antrag der Mitte-EVP-Delegation abzu-
lehnen.

Die FDP-Delegation lehnt den Antrag ebenfalls ab, dies aus den gleichen Uberlegungen, die
Ivan Louis-Nesslau bereits ausgefiihrt hat. Solange man an der Institution des Laienrichtertums
festhalten will, macht es auch Sinn, dass die Personen im Gerichtskreis wohnen. Es erscheint
uns wenig nachvollziehbar, dass beispielsweise ein nebenamtlicher Kreisrichter eingesetzt wer-
den kdnnte, der aus dem Sarganserland stammt — etwa ein Metzger, ein Handwerker oder je-
mand mit einem anderen Beruf —, und dann am Kreisgericht in St.Gallen Recht sprechen soll.
Hier geht es nicht um die Fachkomponente, sondern um den gesunden Menschenverstand,
und darum sehen wir es auch als richtig an, dass man weiterhin an diesem Institut festhalt.

Benz-St.Gallen (im Namen der SP-GRUNE-GLP-Delegation): Der Antrag der Mitte-EVP-Dele-
gation abzulehnen.

Die SP-Griine-GLP-Delegation lehnt den Antrag ebenfalls ab. In der Argumentation mdchte ich
mich den Vorrednern ebenfalls anschliessen. Ich habe ein gewisses Verstandnis fur die Aus-
fihrungen von Schuler-Mosnang. Wir haben im Kanton verschiedene Gerichtsebenen, und auf
jeder dieser Ebenen gilt derzeit die Regel, dass Richterinnen und Richter ihren Wohnsitz im je-
weiligen Zustandigkeitsbereich haben mussen. Nun steht zur Diskussion, diese Anforderung

10/18



ausgerechnet auf der untersten Ebene aufzuheben. Nicht einfach, weil man das System
schlecht findet, sondern weil wir wirklich ein Problem bei der Suche nach fahigen Kandidatin-
nen und Kandidaten haben. Das betrifft tats&chlich nur die hauptamtlichen Kreisrichterinnen
und Kreisrichter. Mir ist auch erst jetzt bewusst geworden, dass uns diese Anderung vielleicht
tatsachlich Problemen bescheren kdnnte. Wenn wir jetzt plétzlich eine Flut von Bewerbungen
bekommen — von Leuten, die gar nicht im Gerichtskreis wohnen und die sich dann auch nicht
vorstellen in unseren Uberparteilichen Auswahlgruppen —, dann haben wir dort keinen Einfluss
mehr. Es kénnten sich neue Probleme ergeben, die wir im Moment noch gar nicht richtig tber-
blicken. Ich finde es wichtig, dass wir die nebenamtlichen Kreisrichterinnen und Kreisrichter aus
dem Gerichtskreis heraus wahlen, weil dort nicht unbedingt die Fachkompetenz wichtig ist. Vor
allem bei strafrechtlichen Fallen kommen nebenamtlichen Kreisrichterinnen und Kreisrichter
zum Zug. Dort sind die Lebenserfahrung und die Nahe zum Gericht entscheidend und wir leh-
nen deshalb diesen Antrag ab.

Gmur-Bitschwil-Ganterschwil: Ich méchte unseren Antrag noch mit weiteren Argumenten un-
terstiitzen. Ich bin seit Uber 20 Jahren als Anwalt tatig, insbesondere in diesem Kanton, und
habe wahrscheinlich an allen Kreisgerichten bereits prozessiert. Ich kenne die Justizlandschaft
gut. Ich habe auch mit verschiedenen Kreisrichtern gesprochen und muss sagen, dass die
Ortskenntnisse noch in keinem Fall entscheidend gewesen waren. Und wenn es einmal mass-
gebend ist, dann macht man Augenschein. Ein Augenschein vor Ort ist auch dann méglich,
wenn die Richterin oder der Richter nicht aus dem Gerichtskreis stammt. Ob jemand aus
Sargans kommt und sich eine Baustelle, einen Garten oder eine Hecke anschaut, oder ob die
Person aus Lichtensteig oder Wattwil stammt, spielt dabei keine Rolle. Im Gegenteil: Es kann
sogar von Vorteil sein, wenn eine gewisse personliche Distanz besteht. Man kann auch zu
nahe an der Bevélkerung sein. Wenn Richterinnen und Richter die Parteien zu gut kennen —
weil sie wissen, dass jemand «aus dieser Familie» stammt oder «schon immer ein bisschen
Probleme gemacht hat» — dann wird es schwieriger, wirklich unabhangig zu urteilen. Gerade im
Laienrichtertum wére es deshalb sinnvoll, das Gefass etwas zu 6ffnen. Der Wohnsitz im Ge-
richtskreis ist fur die Urteilsfindung letztlich nicht entscheidend, im Gegenteil: Eine gewisse Dis-
tanz kann die Unabhéngigkeit sogar fordern.

Dann ist gesagt worden, dass es bei den nebenamtlichen Kreisrichterinnen und Kreisrichter
massgebend ist, dass diese ortsansassig sind. Das sei das wichtigste Kriterium. Wir sind da je-
doch gegenteiliger Auffassung. Das ist das, was am wenigsten wichtig ist. Was wichtig ist, ist
die Fachkompetenz. Hand aufs Herz, in welchen Fallen kdnnen die nebenamtlichen Kreisrichte-
rinnen und Kreisrichter wirklich einen Beitrag zur Urteilsfindung leisten? Laienrichterinnen und -
richter kbnnen dort besonders wertvoll sein, wo sie Uber fachliche Kompetenzen verfigen.
Wenn es zum Beispiel um einen Baufall geht, kann es hilfreich sein, wenn jemand als neben-
amtlicher Richter tétig ist, der beruflich als Baumeister oder Zimmermeister arbeitet. Diese
praktische Erfahrung kann zur Qualitat der Urteilsfindung beitragen. Sie kénnen in diesen Fal-
len etwas beitragen. Wenn die Fachkompetenz nicht massgebend ist, dann mussen wir uns ir-
gendwann Uberlegen, welchen Beitrag sie noch leisten kdnnen. Eigentlich sind sie eher wie
Fachrichterinnen und Fachrichter. Darum spielt es keine Rolle, woher sie kommen.

Welches Problem l6sen wir denn mit diesem Antrag? Ich bin der Meinung, dass wenn wir den
Antrag annehmen, wir wenigstens die Abschaffung dieser Wohnsitzpflicht konsequent durch-
fuhren. Dann kdnnen sémtliche Richterinnen und Richter im Kanton Wohnsitz haben — mit Aus-
nahme der Fachrichterinnen und Fachrichter der Verwaltungsrekurskommission und des Versi-
cherungsgerichtes, die auch ausserkantonal wohnhaft sein konnen. Wir missen dabei doch
nicht noch welche von dieser Regelung ausnehmen.

Zu Benz-St.Gallen: Ich teile die Beflrchtung nicht, dass wir mit Kandidierenden Giberschwemmt
werden kdnnten. Auch wenn wir die Wohnsitzpflicht fiir Laienrichterinnen und Laienrichter auf-
heben — die Wahlerinnen und Wahler vor Ort kdnnen nach wie vor jemanden aus ihrer Region
wahlen, wenn sie finden, dass diese Person besser qualifiziert ist als jemand von auswarts. Ich
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mache beliebt, dass wir den Schritt zur Abschaffung dieser Wohnsitz im Gerichtskreis konse-
guent bis zum Schluss gehen. Wenn man die Botschaft liest und die Griinde fir die Abschaf-
fung der Wohnsitzpflicht im Gerichtskreis bei den haupt- und teilamtlichen Kreisrichterinnen und
Kreisrichter anschaut, dann treffen alle Griinde unisono genau gleich auch fiir die nebenamtli-
chen Kreisrichterinnen und Kreisrichter.

Art. 25 Abs. 2Vis

Antrag der Mitte-EVP-Delegation .
Romer-Jud-Benken: Ich beantrage, im Namen der Mitte-EVP-Delegation, Art. 25 Abs. 2" zu
streichen:

Beschluss
Die vorberatende Kommission lehnt den Antrag der Mitte-EVP-Delegation mit 11:3 Stimmen
bei 1 Abwesenheit ab.

Schuler-Mosnang: Ich beantrage, im Namen der FDP-Delegation, Art. 25 Abs. 3 wie folgt zu
formulieren:
«Fachrichterinnen und Fachrichter der Verwaltungsrekurskommission und des Versiche-

rungs-gerichtes mussen nicht im értlichenZustandigkeitsbereichKanton wohnen.»

Art. 25 Abs. 2 spricht vom «Kanton» — also, dass die haupt- und teilamtlichen Kreisrichterinnen
und Kreisrichter im Kanton wohnen sollen. Wenn das der Grundsatz ist, dann sollte auch die
Ausnahme so formuliert sein. Sonst wird es unklar oder missverstandlich. Man musste sich
sonst zuerst tUiberlegen: Was heisst eigentlich «ortlich zustandig» genau bedeutet? Bei den kan-
tonalen Gerichten ist klar, dass der ortliche Zustandigkeitsbereich kantonal ist. Wenn wir in
Abs. 2 schon vom Kanton sprechen, warum sagen wir nicht auch in Abs. 3 wieder einfach
«Kanton»? Dann ist auf einen Blick klar, was gemeint ist und was ausgenommen ist.

Art. 25 Abs. 3

Antrag der FDP-Delegation
Schuler-Mosnang: Ich beantrage, im Namen der FDP-Delegation, Art. 25 Abs. 3 wie folgt zu
formulieren:

«Fachrichterinnen und Fachrichter der Verwaltungsrekurskommission und des Versiche-

rungs-gerichtes miissen nicht im értlichen-ZustandigkeitsbereichKanton wohnen.»

Beschluss
Die vorberatende Kommission stimmt dem Antrag der FDP-Delegation mit 14:0 Stimmen bei
1 Abwesenheit zu.

Romer-Jud-Benken: Ich beantrage, im Namen der Mitte-EVP-Delegation, Art. 25 Abs. 2 wie
folgt zu formulieren:
«Haupt- und teilamtliche Richterinnen oder Richter und Ersatzrichterinnen oder Ersatzrich-
ter kénnen ihr Amt ausiiben, wenn sie im Kantonwohnen. Das zustandige Departement kann
fur beschrénkte Zeit Ausnahmen bewilligen, wenn wichtige Griinde vorliegen und die Erful-
lung der Amtspflichten gewahrleistet ist.»

Die Mitte-EVP-Delegation mdchte aufgrund der des Abstimmungsergebnisses zu Art. 25

Abs. 2°s eine Prazisierung bei Art. 25 Abs. 2 einbringen, damit die Richtigkeit und Einheitlich-
keit — so wie es der Schuler-Mosnang vorhin gesagt hat — gewahrleistet ist. Wir haben jetzt be-
schlossen, dass nebenamtliche Kreisrichterinnen und Kreisrichter ihr Amt austiben kénnen soll-
ten, wenn Sie im ortlichen Zustandigkeitsbereich wohnen. Daher wirden wir bei Abs. 2 gerne
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eine Berichtigung machen. Kénnen wir dort den Zusatz machen «Haupt- und teilamtliche Rich-
terinnen und Richter»?

Kommissionsprasidentin: Ist das eher eine Anpassung, welche die Redaktionskommission vor-
nehmen kénnte?

Schuler-Mosnang: Das wére aus meiner Sicht nicht einfach eine redaktionelle, sondern eine
materielle Anderung. Ich denke da an das Verwaltungsgericht: Dort gibt es nebenamtliche Rich-
terinnen und Richter, die weder haupt- noch teilamtlich angestellt, aber trotzdem Teil des Ge-
richts sind. Gerade diese wiirden mit der neuen Formulierung nicht erfasst, obwohl sie ganz
klar zum ordentlichen Gericht gehéren. Das ist, soweit ich weiss, der einzige Fall, wo solch eine
Konstellation vorliegt. Darum wiirde ich diese Anderung so nicht formulieren.

Gmir-Bitschwil-Ganterschwil: Es geht nicht um eine materielle Anderung. Es geht um eine
Prazisierung. Mit der Formulierung «Richterinnen und Richter» sind alle gemeint. Diese haben
ihren Wohnsitz im Kanton, auch nebenamtliche Kreisrichterinnen und Kreisrichter sind Richte-
rinnen und Richter. Insofern gibt es einen gewissen Widerspruch, wenn man in Abs. 2 sagt,
Richterinnen und Richter wohnen im Kanton und dann aber im Abs. 2°s die nebenamtlichen
Kreisrichterinnen und Kreisrichter noch separat regelt. Wenn man im Gesetz schon unterschei-
det zwischen haupt- und nebenamtlichen Richterinnen und Richtern bei der 6rtlichen Zustan-
digkeit, dann muss auch klar sein, was fiir den Wohnsitz gilt. Die haupt- und teilamtlichen Kreis-
richterinnen und Kreisrichter sollen im Kanton wohnen, und die nebenamtlichen im 6értlich zu-
standigen Bereich, also im Gerichtskreis. Dann ist die Regelung verstandlich und sauber ge-
trennt. Zum Oberbegriff «Richterinnen und Richter» gehoren auch die nebenamtlichen Kreis-
richterinnen und Kreisrichter. Meiner Meinung nach muss man hier den Unterschied machen.

Benz-St.Gallen: Ich sehe das nicht so. Wir kommen in die Teufelskiiche, wenn wir das so ma-
chen. Abs. 2 ist der Grundsatz. Wir haben das Problem, dass es auch anderswo nebenamtliche
Richterinnen und Richter gibt, wie z.B. bei der Verwaltungsrekurskommission. Darum muss der
Grundsatz allgemein formuliert bleiben. Wenn wir Ausnahmen machen, dann bitte gezielt: Im
Abs. 2°s und nur fur die nebenamtlichen Kreisrichterinnen und Kreisrichter. Alle anderen sind
davon nicht betroffen. Darum pladiere ich dafir, dass wir es bei der bisherigen Formulierung
belassen.

Romer-Jud-Benken (im Namen der Mitte-EVP-Delegation): Wir ziehen unseren Antrag zurtick.
Die Voten haben uns lberzeugt.

Antrag der Mitte-EVP-Delegation

Romer-Jud-Benken: Ich beantrage, im Namen der Mitte-EVP-Delegation, Art. 25 Abs. 2 wie

folgt zu formulieren:
«Haupt- und teilamtliche Richterinnen oder Richter und Ersatzrichterinnen oder Ersatzrich-
ter kbnnen ihr Amt ausiiben, wenn sie im Kantonwohnen. Das zustandige Departement
kann fUr beschrankte Zeit Ausnahmen bewilligen, wenn wichtige Grinde vorliegen und die
Erflllung der Amtspflichten gewéhrleistet ist.»

Rickzug des Antrags

Art. 26 (hauptamtliche und teilamtliche Mitglieder des Kreisgerichtes)
Huber-Wildhaus-Alt St.Johann: Ich beantrage, im Namen der SVP-Delegation, Art. 26 Abs. 1P
wie folgt zu formulieren:
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«Bei Gesamterneuerungswahlen oder zeitgleich stattfindenden Ersatzwahlen kann sich
eine Person nicht in mehreren Gerichtskreisen als hauptamtliches oder teilamtliches Mit-
glied des Kreisgerichtes zur Wahl stellen._Eingereichte Wahlvorschlage, die diese Vorgabe
verletzen, werden fir ungltig erklart.»

Die SVP-Delegation hat zu diesem Artikel bereits im Vorfeld der Sitzung einen Antrag einge-
reicht. Die Botschaft weist zu Recht auf die Problematik von Mehrfachkandidaturen hin, an die-
ser Stelle ein Dank an die Regierung, die das aufgenommen hat. Soweit ich sehe, war dieses
Thema bislang kaum Teil der Diskussion, zumindest nicht im Kantonsrat. Der wichtige Punkt
ist: Es bleibt unklar, was im konkreten Fall passieren soll, also was die Rechtsfolge ist, wenn
eine Person auf mehreren Wahlvorschlagen erscheint. Genau das aber soll mit der vorgeschla-
genen Prazisierung in Art. 26 Abs. 1°s klargestellt werden. Das Ziel dieser Bestimmung ist es,
zu verhindern, dass sich jemand durch eine Mehrfachkandidatur einen Vorteil verschafft. Wenn
sich jedoch in der Praxis eine Linie entwickeln wirde, bei der die Staatskanzlei beispielsweise
nachfragt, an welchem Wabhlvorschlag man festhalten mdchte, wiirde das die Absicht der Ge-
setzesanderung unterlaufen. Es darf eben nicht so sein, dass man sich durch taktisches Einrei-
chen mehrerer Wahlvorschlage einen Vorteil verschafft. Darum ist die Prazisierung wichtig.
Wenn mehrere Wahlvorschlage fur dieselbe Person eingehen, sind alle unguiltig.

Schuler-Mosnang: Der Antrag der SVP-Delegation ist abzulehnen.

Ich verstehe das Problem, das mit dem Antrag skizziert wird, grundséatzlich. Aber die SVP-Dele-
gation schreibt in ihrer Begriindung selbst, dass mit dem Antrag verhindert werden soll, dass
sich eine Praxis einspielt, wonach zum Beispiel die Staatskanzlei bei der kandidierenden Per-
son nachfragt, an welchem Wahlvorschlag sie festhalten méchte. Genau das wéare aus meiner
Sicht die richtige und sinnvolle Praxis. Wenn eine Person fiir zwei Gerichtskreise kandidiert,
sollte die Staatskanzlei sie darauf hinweisen kdnnen, dass sie sich fur einen Gerichtskreis ent-
scheiden muss. Das schafft Klarheit — und verhindert nicht etwa unndtig eine Kandidatur. Ge-
rade weil wir vorhin gesagt haben, wir wollen den Personalpool erweitern, wére es doch wider-
spruchlich, Wahlvorschlage einfach fur ungtiltig zu erklaren und am Ende féhige Personen vom
Auswabhlprozess auszuschliessen. Wenn das die Intention des SVP-Antrags ist, dann ist dieser
Antrag aus meiner Sicht zwingend abzulehnen.

Jans-St.Gallen: Im ersten Moment habe ich gedacht: Der Antrag der SVP-Delegation macht
Sinn, er schafft klare Verhaltnisse, wenn eine Mehrfachkandidatur eingereicht wird. Aber wenn
ich nochmals genauer lese, was in der Botschaft dazu steht, namlich weshalb man Mehrfach-
kandidaturen eigentlich vermeiden will, beginne ich zu zweifeln, ob dieser Antrag wirklich sinn-
voll ist. Die Botschaft weist zu Recht darauf hin, dass Mehrfachkandidaturen dazu fuhren kén-
nen, dass mehrere Wahlgange nétig werden, weil zum angesetzten Wahltermin keine gultige
Wabhl zustande kommt. Wenn man — wie im Antrag vorgeschlagen — alle Wahlvorschlage einer
Person fir unglltig erklart, passiert das oft erst ganz am Schluss der Eingabefrist. Dann ist die
Frist abgelaufen und es bleibt niemand mehr Ubrig, der gewéhlt werden kénnte. Die Folgen sind
zusatzliche Wahlgange oder langere Vakanzen. Das ist weder im Interesse der Gerichte noch
der Bevolkerung. Ich frage mich deshalb ernsthaft, ob man sich beim Formulieren des SVP-An-
trags diese Konsequenzen auch Uberlegt hat.

Huber-Wildhaus-Alt St.Johann: Von einer Kandidatin oder einem Kandidaten fir ein Richteramt
erwarte ich, dass sie oder er die nétige fachliche Qualifikation mitbringt und unser Gerichtsge-
setz kennt. Darin steht klar, dass man nur in einem Wabhlkreis kandidieren darf. Wenn sich je-
mand dennoch mehrfach bewirbt und sich dadurch sogar einen Vorteil verschafft, ware das aus
meiner Sicht das falsche Signal. Es gibt eine klare Deadline, bis wann Wahlvorschléage einge-
reicht werden mussen. Wenn nach Ablauf dieser Frist die Staatskanzlei nachfragt, an welchem
Wabhlvorschlag jemand festhalt, hat die betreffende Person bereits einen Wissensvorsprung:
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Sie weiss dann, wie viele andere Kandidaturen eingegangen sind und wo eine stille Wahl mog-
lich ist. Genau das will die vorgeschlagene Prazisierung in Art. 26 Abs. 1P verhindern, dass
man sich einen Vorteil durch Mehrfachkandidaturen verschafft. Jede Kandidatin und jeder Kan-
didat kennt die Regeln. Wer bewusst dagegen verstosst, soll auch konsequent vom Wahlgang
ausgeschlossen werden.

Schuler-Mosnang: Bezlglich der Konsequenzen ist dieser Absatz klar und prazise formuliert:
«Bei Gesamterneuerungswahlen oder zeitgleich stattfindenden Ersatzwahlen kann sich
eine Person nicht in mehreren Gerichtskreisen als hauptamtliches oder teilamtliches Mit-
glied des Kreisgerichtes zur Wahl stellen.»

Die Person kann sich also gar nicht zur Wahl stellen. Es kann also gar nicht sein, dass sie in
zwei Gerichtskreisen gleichzeitig kandidiert. Das wird von Anfang an mit dieser Formulierung
klargestellt und entsprechend braucht es da keine Erganzung. Am Ende des Votums von Hu-
ber-Wildhaus-Alt. St. Johann hat man gehort, was genau die Intention des Antrags ist, namlich
dass dann diese Personen ausgeschlossen werden sollen. Das hat Jans-St.Gallen gut ausge-
fuhrt, das wollen wir grundsatzlich nicht. Wir wollen am Schluss méglichst jede Stelle besetzen.
Es wird bereits heute ausgelotet, wo eine stille Wahl allenfalls moglich wére.

Romer-Jud-Benken (im Namen der Mitte-EVP-Delegation): Der Antrag der SVP-Delegation ist
abzulehnen.

Wir glauben auch nicht, dass das Schule machen wird. Wir finden nicht, dass der Antrag nétig
ist. Er wirkt schon fast etwas schulmeisterlich.

Bisig-Rapperswil-Jona: Eine Frage zum Antrag, die mir vielleicht durch das Sicherheits- und
Justizdepartement oder durch das Kantonsgericht beantwortet werden kann: Es geht darum,
was man bei Mehrfachkandidaturen macht. Die SVP-Delegation schlagt vor, dass man diese
alle fir ungultig erklaren soll. Wenn man die Anforderungen fir ein Richteramt erfillt, wenn das
Studium absolviert hat und die notige Berufserfahrung mitbringt, hat man doch das Recht, sich
portieren zu lassen bzw. seine Kandidatur einzureichen. Inwiefern ist es verhaltnismassig,
wenn wir als Gesetzgeber sagen, dass diese Wahlvorschlage dann alle ungdltig sind? Inwiefern
ist das auch das mildeste Mittel, um das Problem zu |6sen?

Martin Bauer: Man sollte sich fragen, ob man an der Rechtsfolge festhalten will, indem man for-
mulieren wirde:
«Wabhlvorschléage, die diese Vorgabe verletzen, sind ungultig.»

Damit gabe es noch ein offenes Zeitfenster fir eine allfallige Bereinigung. Damit wiirde es nicht
automatisch bedeuten, dass das Einreichen von Wahlvorschlagen ungiiltig ist. Das ist jedoch
eine Abwagungsfrage: Will man mehrfach eingereichte Wahlvorschlage sofort flr ungultig er-
klaren oder will man das Zeitfenster bewusst noch offenlassen? Man kann es auch so regeln,
dass es dann eine Rechtsfolge braucht und sie fur ungultig erklart werden, wenn die Frist abge-
laufen ist und mehrere Wahlvorschlage vorhanden sind. Eine andere Konsequenz kann ich mir
nicht vorstellen. Die Staatskanzlei misste das dann auch dieser Person in irgendeiner Form er-
offnen bzw. ihr eine Verfligung zustellen, die dann auch angefochten werden kann.

Huber-Wildhaus-Alt St.Johann: Uns geht es darum, die Rechtsfolge zu klaren. Die Frage ist:
Wenn wir den Abs. 1°s so ins Gesetz schreiben wie vorgeschlagen, wiirde die Staatskanzlei
dann sagen: Diese Kandidatur ist ungiltig, weil sie gegen die Regelung verstsst? Oder gibt es
da einen Spielraum in der Auslegung? Wir mochten einfach eine Klarung. Die Idee geht in die
Richtung, wie sie Martin Bauer vorher beschrieben hat. Ich kénnte mich anfreunden damit, dass
wir — so wie ich Sie verstanden habe — das Wort «eingereicht» streichen wirden. Uns geht es
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um den Zeitpunkt, zu dem die Frist ablauft, dass man dort gleichbehandelt wird wie alle ande-
ren, die die Wahlvorschlage innert Frist eingegeben haben. Wir wollen einfach, dass Klar ist,
was die Rechtsfolge ist, wenn man gegen die Bestimmung verstosst.

Sandra Brihwiler-Stefanovic: Sofern es Fragen zur bisherigen Praxis im Umgang mit Wahlvor-
schlagen gibt, kann ich bei der Staatskanzlei anfragen, ob eine zustandige Person kurz Zeit
hétte, in die Sitzung zu kommen.

Kommissionsprasidentin: Besteht Bedarf, diesbezliglich noch mehr Informationen einzuholen,
um diesen Punkt zu klaren? Ich stelle fest, dass keine Mehrheit dafiir besteht.

Louis Ivan-Nesslau: Wenn man bei der SVP-Fraktion fir die Richterwahlen zustandig ist, gibt
es teilweise auch sehr komische Bewerbungen. Bei einer Bewerbung war die Person z.B. we-
der Mitglied der Partei, noch im Kanton St. Gallen wohnhaft. Sie hat wahrscheinlich auch noch
nie ein St.Galler Gesetz gelesen. Diese Kandidatur ist aber relativ weit gekommen. Wir sollten
darauf achten, dass das Gesetz nicht dazu fiihrt, dass gerade jene Kandidaturen beginstigt
werden, bei denen es an moralischer Standfestigkeit fehlt. Es darf nicht moéglich sein, gezielt
auszutesten, wo es eine stille Wahl gibt oder wo man méglichst einfach und schnell zu einem
Job kommt. Vielmehr sollen diejenigen angesprochen werden, die sich ernsthaft mit dem Amt
auseinandersetzen und das nétige Rustzeug mitbringen. Der vorliegende Antrag tragt dazu bei,
dass wir im Gesetz keine schlechten Selektionsmechanismen verankern und keine Anreize
schaffen, die ungeeignetsten Kandidaturen zu belohnen.

Schuler-Mosnang: Ich bin bei der FDP ebenfalls fiir die Richterwahlen zustandig, sowohl im
Wabhlkreis Toggenburg als auch im ganzen Kanton. Wie es Ivan Louis-Nesslau soeben gesagt
hat, liegt es letztlich auch in der Verantwortung jener Personen, die das Auswahlverfahren fur
Richterinnen und Richter begleiten, die relevanten Fragen zu stellen. Wir sind mit dem Ge-
richtsgesetz vertraut — zumindest jene, die heute hier sind, sollten es sein. Wer diese Aufgabe
Ubernimmt, sollte sich bewusst sein, dass es auch zu den eigenen Pflichten gehort, entspre-
chende Fragen zu stellen. Im Ubrigen kann ich es nur nochmals betonen: Der Wortlaut des ers-
ten Satzes von Abs. 1P ist klar.

Art. 26 Abs. 1°'s

Antrag der SVP-Delegation

Huber-Wildhaus-Alt St.Johann: Ich beantrage, im Namen der SVP-Delegation, Art. 26 Abs. 1

wie folgt zu formulieren:
«Bei Gesamterneuerungswahlen oder zeitgleich stattfindenden Ersatzwahlen kann sich
eine Person nicht in mehreren Gerichtskreisen als hauptamtliches oder teilamtliches Mit-
glied des Kreisgerichtes zur Wahl stellen. Eingereichte Wahlvorschlage, die diese Vor-
gabe verletzen, werden fur ungultig erklart.»

Beschluss
Die vorberatende Kommission lehnt den Antrag der SVP-Delegation mit 9:5 Stimmen bei 1 Ab-
wesenheit ab.

Titel und Ingress
Kommissionsprasidentin: Titel und Ingress sind unbestritten.

Kommissionsprasidentin: Ich schlage vor, jetzt eine Pause einzulegen.

Gmur-Butschwil-Ganterschwil: Ich beantrage, dass wir keine Pause machen.
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Kommissionsprasidentin: Ich stelle fest, dass die vorberatende Kommission einstimmig auf die
Pause verzichtet.

4.3 Auftrage

Kommissionsprasidentin: Es werden keine Auftrage nach Art. 95 GeschKR gestellt.

4.4 Ruckkommen
Kommissionsprasidentin: Ein Riickkommen wird nicht verlangt.

5 Gesamtabstimmung

Huber-Wildhaus-Alt St.Johann: Ich mdchte vor der Schlussabstimmung noch einmal auf die Po-
sition der SVP-Delegation hinweisen. Ich habe bereits erwéhnt, dass wir auf das Geschéft nicht
eintreten werden. Wir haben nun lange tUber den Personalpool und den Fachkraftemangel dis-
kutiert. Zur institutionellen Bedeutung der Kreisgerichte habe ich von den anderen Delegationen
jedoch nichts gehort. Das erstaunt mich, denn dabei geht es nicht nur um die Frage der Rekru-
tierung. Wenn wir das Gerichtsgesetz ausschliesslich anhand dieses Kriteriums anpassen wur-
den, kénnten wir genauso gut weitere Fragen aufwerfen, etwa, warum wir die Regelung nicht
gleich auf die ganze Schweiz ausweiten statt nur auf den Kanton St.Gallen. Ein Richteramt ist
kein gewdhnlicher Beruf, sondern ein 6ffentliches Amt. Das bringt Vorteile mit sich, zum Bei-
spiel Planungssicherheit und einen sicheren Arbeitsplatz. Gleichzeitig hat es auch Nachteile,
insbesondere die Wohnsitzpflicht im jeweiligen Wahlkreis. Wir tun gut daran, uns zu tberlegen,
aus welchen Beweggrinden bis heute eine Wohnsitzpflicht im Gerichtsgesetz verankert war. Im
Kanton St.Gallen haben wir uns bewusst fur Kreisgerichte entschieden, um das zentrale Anlie-
gen der geografischen und regionalpolitischen Verankerung umzusetzen. Eine damit konse-
guent verbundene Folge ist die Wohnsitzpflicht. Darum bitte ich Sie im Namen der Mehrheit der
SVP-Delegation die Vorlage in der Schlussabstimmung abzulehnen.

Kommissionsprasidentin: Ich stelle fest, dass die Botschaft und der Entwurf der Regierung
durchberaten sind. Wir kommen nun zur Gesamtabstimmung. Wer dem Kantonsrat Eintreten
auf den «VII. Nachtrag zum Gerichtsgesetz (Wohnsitzpflicht)», einschliesslich des Antrags, be-
antragen méchte, der bezeuge dies mit Handerheben.

Die vorberatende Kommission beschliesst in der Gesamtabstimmung mit 11:3 Stimmen bei 1
Abwesenheit, dem Kantonsrat Eintreten auf die bereinigte Vorlage zu beantragen.

6 Abschluss der Sitzung

6.1 Bestimmung der Berichterstatterin

Die Kommissionsprasidentin stellt sich als Berichterstatterin zur Verfigung. Die vorberatende
Kommission beauftragt ihre Kommissionspréasidentin, dem Kantonsrat mindlich Bericht zu er-
statten.

6.2 Medienorientierung
Kommissionsprasidentin: Ich mache beliebt, auf eine Medienmitteilung zu verzichten und statt-
dessen eine Kurzmitteilung auf der Kantonsrats-Webseite zu verdéffentlichen.

Vogel-Butschwil-Ganterschwil: Ich stelle einen Antrag fur eine ordentliche Medienmitteilung.
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Die vorberatende Kommission beschliesst mit 9:5 Stimmen bei 1 Abwesenheit, auf eine Medi-
enmitteilung zu verzichten.

Die vorberatende Kommission verzichtet darauf, eine Medienmitteilung zu veroffentlichen. Sie
beauftragt die Geschaftsfiihrerin, eine Kurzmitteilung auf der Kantonsrats-Webseite zu verof-
fentlichen.

Die Kommissionsprasidentin weist nochmals auf das Kommissionsgeheimnis hin, das auch
nach der Publikation der Medienmitteilung Geltung hat.

6.3 Verschiedenes
Kommissionsprasidentin: Ich bedanke mich fiir die aktive Mitarbeit und schliesse die Sitzung
um 10.05 Uhr.

Die Kommissionsprésidentin: Die Geschéftsfuhrerin:
Katrin Schulthess Sandra Brihwiler-Stefanovic
Mitglied des Kantonsrates Parlamentsdienste

Beilagen

mit der Einladung bereits zugestellt:
1. 22.25.07 «VII. Nachtrag zum Gerichtsgesetz (Wohnsitzpflicht)» (Botschaft und Entwurf
vom 12. August 2025); mit dem Kantonsratsversand zugestellt

Beilagen gemass Protokoll:

2. Présentation SJD

3. Antragsformular vom 13. Oktober 2025
4.  Kurzmitteilung vom 16. Oktober 2025

Weitere Unterlagen
1. Gerichtsgesetz (sGS 941.1; abgeklrzt GerG)

Geht (mit Beilagen) an

— Kommissionsmitglieder

— Geschaftsfiihrung der Kommission

— Sicherheits- und Justizdepartement (wie Seite 1)
— Gerichte (wie Seite 1)

Kopie (ohne Beilagen) an
— Fraktionsprasidenten
— Parlamentsdienste (Gs KR)
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https://www.gesetzessammlung.sg.ch/app/de/texts_of_law/941.1

	1 Begrüssung und Information
	1.1 Einführung
	1.2 Interessenbindungen

	2 Einführung und Vorstellung der Vorlage
	Fragen zur Präsentation

	3 Allgemeine Diskussion
	SVP-Delegation
	SP-GRÜNE-GLP-Delegation
	Die Mitte-EVP-Delegation
	FDP-Delegation

	4 Spezialdiskussion
	4.1 Beratung Botschaft
	Abschnitt 2.1 (Haupt- und teilamtliche Kreisrichterinnen und Kreisrichter)
	Abschnitt 3 (Vollzugsbeginn)
	Abschnitt 4 (Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen)

	4.2 Beratung Entwurf
	Art. 25 (Wahlfähigkeit)
	Art. 26 (hauptamtliche und teilamtliche Mitglieder des Kreisgerichtes)
	Titel und Ingress

	4.3 Aufträge
	4.4 Rückkommen

	5 Gesamtabstimmung
	6 Abschluss der Sitzung
	6.1 Bestimmung der Berichterstatterin
	6.2 Medienorientierung
	6.3 Verschiedenes


